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1987 -03- 1 '1 Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Stummvoll , Dr. Marga Hubinek 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Soziale Verwaltung 

betreffend Einhaltung des Rechts zum Schutz der Nichtraucher am 

Arbeitsplatz 

Eine Studie des I nstitutes für Sozialmedizin stellt fest, daß ein Drittel 

aller Fälle von Herzinfarkt sowie ein beträchtlicher Teil aller Krebs

Todesfälle auf das Rauchen zurückzuführen sind. Rauchen ist auch 

ein wesentlicher Faktor für andere Erkrankungen des Herz- Kreislauf-

Systems . Weltweit sterben pro Jahr etwa 1 Million Menschen an den Folgen des 

Rauchens. I n Österreich bezahlen Zehntausend ihre Sucht mit ver-

frühtem Tod. 

Durch Rauchen am Arbeitsplatz wel~den mehr Krankheits- und Todes-

fälle verursacht, als durch sämtliche Berufskrankheiten zusammen. 

Während Raucher dieses Risiko bewußt auf sich nehmen, wird Nicht

rauchern dieses Risiko vielfach aufgezwungen. Denn jüngsten Erkenntnissen 

zufolge ist auch Passivrauchen gesundheitsschädlich. Eine Studie, 

die der Oxforder Krebsforschungsfonds am 14.lnternationalen Krebs-

kongreß in Budapest präsentierte, stellt fest, daß auch Passivrauchen 

des Krebsrisiko erhöht. 

Auch etwa die Hälfte aller Lungenkrebsfälle bei Nichtrauchern sind 

auf "passives Rauchen" zurückzuführen. 

Die britische Studie sagt: Bisher hat man im Rauch von Zigaretten 

etwa 3800 Chemikalien festgestellt, von denen etwa 50 bei Tieren Krebs 

auslösen. Einige dieser gefähdichen Substanzen finden sich im "Seiten

strom" des Rauchel~s, dem die Passivraucher stärker ausgesetzt sind 

als die Zigarettenanhänger . Auf diese Weise können sogal~ Nicht

raucher bis zu 100mal mehr krebserzeugende N-Nitrosamine abbe

kommen als die Raucher. 
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Um Nichtt·auchet· vor den gesundheitsschädlichen Auswirkungen des 

"Mitrauchens" zu schützen, wur'de in Östet'reich mit dei' Novelle 1982 

zum Arbeitnehmerschutzgesetz ( §§ 6, Abs.7; 15, Abs.3;16, Abs.1) und 

der Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung (§ 56) aus 1983, das 

Recht des Nichtrauchers zum Schutz vor der Einwirkung von Tabakrauch 

am Arbeitsplatz, in Wohnräumen, Unterkünften und in Aufenthalts

räumen verankert. 

Einer Untersuchung über den Nichtt"aucherschutz am Arbeitsplatz, die 

von Univ. Prof. Dr. Michael Kunze im Auftrag 'des Vereins für Gesundheits

erziehung und Gesundhe itsberatung dut"chgeführt wurde, ist aber zu 

entnehmen, daß das Recht zum Schutz der Nichtrauchet" noch zuwenig 

bekannt ist und in "und einem Drittel der' untersuchten Betriebe lI e her 

nicht beachtet ll wird. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den ßundesministet" 

für' Soziale Verwaltung folgende 

A n fra g e: 

1.) Was haben Sie als der mit der Voll ziehung des A,"beitnehmerschutz

gesetzes betrauter Bundesministet· bisher urlternommen, um eine 

Anwendung der entsp,"echenden Bestimmungen zum Schutz der Nicht

t"i:Juchel' am Arbeitsplatz sichenustellen? 

2.) Was werden Sie in Zukunft unternehmen, UITt sichenustellen, daß das 

Recht zum Schutz der Nichtt"auchet' am Arbeitsplatz mehr bet·ück

sichtigt wird? 
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